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Norm

StGB §80 A

Rechtssatz

1. Wer einen Verkehrsunfall rechtswidrig und schuldhaft herbeiführt, haftet strafrechtlich auch für einen allfälligen

zweiten Verkehrsunfall ("Folgeunfall"), der durch die auf Grund des ersten Unfalles gescha7ene Gefahrenlage

verursacht worden ist.

2. Zum Begriff der sogenannten "Unterbrechung des Kausalzusammenhanges".
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Beisatz: Späterer Unfallsbeteiligter verantwortet nicht auch Tod eines zuvor tödlich Verunglückten (Auffahrunfall

Autobahn 1966). (T1) Veröff: EvBl 1970/296 S 518 = RZ 1970, 164
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nur: Zum Begriff der sogenannten "Unterbrechung des Kausalzusammenhanges". (T2)
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